
 

S.22.01 — Auswirkung von langfristigen Garantien und Übergangsmaßnahmen 

Allgemeine Bemerkungen: 

Dieser Abschnitt bezieht sich auf die jährliche Übermittlung von Informationen für Gruppen. 

Dieser Meldebogen ist auszufüllen, wenn eines der Unternehmen, die in die Gruppenaufsicht einbezogen sind, mindes
tens eine langfristige Garantie oder eine Übergangsmaßnahme anwendet.
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Dieser Meldebogen muss die Auswirkung auf die Finanzlage wiedergeben, wenn keine Übergangsmaßnahme angewendet 
und jede der langfristigen Garantien oder der Übergangsmaßnahmen auf null gesetzt wird. Zu diesem Zweck sollten 
Schritt für Schritt eine Übergangsmaßnahme und langfristige Garantie nach der anderen herausgenommen werden, ohne 
dass die Auswirkung der übrigen Maßnahmen nach jedem Schritt neu berechnet wird. Im Meldebogen wird ein 
kumulativer schrittweiser Ansatz verfolgt, da innerhalb einer Gruppe beide Arten von Übergangsmaßnahmen zur 
Anwendung kommen können. 

Die Auswirkungen sind als positive Werte vorzulegen, wenn sie den Betrag des berichteten Elements erhöhen, bzw. als 
negative Werte, wenn sie den Betrag des Elements reduzieren (z. B. wenn sich der SCR-Betrag erhöht oder wenn der 
Betrag der Eigenmittel steigt, sind positive Werte vorzulegen). 

Bei den in diesem Meldebogen angegebenen Beträgen sind gruppeninterne Transaktionen außer Betracht zu lassen. 

zurück zur VO (EU) 2023/894

https://www.umwelt-online.de/regelwerk/eu/23b/23b_0894gs.htm


 

ELEMENT HINWEISE 

C0010/R0010 Betrag mit langfristigen Ga
rantien und Übergangsmaß
nahmen — versicherungs
technische Rückstellungen 

Gesamtbetrag der versicherungstechnischen Rückstellungen (brutto) einschließlich der 
langfristigen Garantien und Übergangsmaßnahmen 

C0020/R0010 Ohne Übergangsmaßnahme 
bei versicherungstech
nischen Rückstellungen — 
versicherungstechnische 
Rückstellungen 

Gesamtbetrag der versicherungstechnischen Rückstellungen (brutto) ohne Anpassung 
aufgrund des vorübergehenden Abzugs bei versicherungstechnischen Rückstellungen, 
jedoch unter Beibehaltung der Anpassungen aufgrund der Volatilitätsanpassung und 
der Matching-Anpassung. 

Falls keine Anwendung des vorübergehenden Abzugs bei versicherungstechnischen 
Rückstellungen Angabe des gleichen Betrags wie unter C0010. 

C0030/R0010 Auswirkung der Übergangs
maßnahme bei versiche
rungstechnischen Rückstel
lungen — versicherungs
technische Rückstellungen 

Höhe der Anpassung der versicherungstechnischen Rückstellungen (brutto) aufgrund 
der Anwendung des vorübergehenden Abzugs bei versicherungstechnischen Rück
stellungen. 

Dies ist die Differenz zwischen den versicherungstechnischen Rückstellungen ohne 
vorübergehenden Abzug bei versicherungstechnischen Rückstellungen und den ver
sicherungstechnischen Rückstellungen mit langfristigen Garantien und Übergangs
maßnahmen. 

C0040/R0010 Ohne Übergangsmaßnahme 
beim Zinssatz — versiche
rungstechnische Rückstel
lungen 

Gesamtbetrag der versicherungstechnischen Rückstellungen (brutto) ohne Anpassung 
aufgrund der vorübergehenden Anpassung der maßgeblichen risikofreien Zinskurve, 
jedoch unter Beibehaltung der Anpassungen aufgrund der Volatilitätsanpassung und 
der Matching-Anpassung. 

Falls keine Anwendung der vorübergehenden Anpassung der maßgeblichen risiko
freien Zinskurve Angabe des gleichen Betrags wie unter C0020. 

C0050/R0010 Auswirkung der Übergangs
maßnahme bei Zinssät
zen — versicherungstech
nische Rückstellungen 

Höhe der Anpassung der versicherungstechnischen Rückstellungen (brutto) aufgrund 
der Anwendung der vorübergehenden Anpassung der maßgeblichen risikofreien 
Zinskurve. 

Dies ist die Differenz zwischen den versicherungstechnischen Rückstellungen ohne 
vorübergehende Anpassung der maßgeblichen risikofreien Zinskurve und den ver
sicherungstechnischen Rückstellungen mit langfristigen Garantien und Übergangs
maßnahmen.
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ELEMENT HINWEISE 

C0060/R0010 Ohne Volatilitätsanpassung 
und ohne andere Über
gangsmaßnahmen — ver
sicherungstechnische Rück
stellungen 

Gesamtbetrag der versicherungstechnischen Rückstellungen (brutto) ohne Anpassun
gen aufgrund des vorübergehenden Abzugs bei versicherungstechnischen Rückstel
lungen, der vorübergehenden Anpassung der maßgeblichen risikofreien Zinskurve 
und der Volatilitätsanpassung, jedoch unter Beibehaltung der Anpassungen aufgrund 
der Matching-Anpassung, sofern vorhanden. 

Falls keine Anwendung der Volatilitätsanpassung Angabe des gleichen Betrags wie 
unter C0040. 

C0070/R0010 Auswirkung einer Verringe
rung der Volatilitätsanpas
sung auf null — versiche
rungstechnische Rückstel
lungen 

Höhe der Anpassung der versicherungstechnischen Rückstellungen (brutto) aufgrund 
der Anwendung der Volatilitätsanpassung. Dieser Betrag muss die Auswirkung einer 
Verringerung der Volatilitätsanpassung auf null widerspiegeln. 

Dies ist die Differenz zwischen den versicherungstechnischen Rückstellungen ohne 
Volatilitätsanpassung und ohne andere Übergangsmaßnahmen und dem Höchstwert 
unter den versicherungstechnischen Rückstellungen, die unter C0010, C0020 und 
C0040 berichtet werden. 

C0080/R0010 Ohne Matching-Anpassung 
und ohne alle anderen 
Übergangsmaßnahmen — 
versicherungstechnische 
Rückstellungen 

Gesamtbetrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ohne langfristige Garan
tien. 

Falls keine Anwendung der Matching-Anpassung Angabe des gleichen Betrags wie 
unter C0060. 

C0090/R0010 Auswirkung einer Verringe
rung der Matching-Anpas
sung auf null — versiche
rungstechnische Rückstel
lungen 

Höhe der Anpassung der versicherungstechnischen Rückstellungen (brutto) aufgrund 
der Anwendung der Matching-Anpassung. Dieser Betrag muss die Auswirkung einer 
Verringerung der Volatilitätsanpassung und der Matching-Anpassung auf null ein
beziehen. 

Dies ist die Differenz zwischen den versicherungstechnischen Rückstellungen ohne 
Matching-Anpassung und ohne alle anderen Übergangsmaßnahmen und dem 
Höchstwert unter den versicherungstechnischen Rückstellungen, die unter C0010, 
C0020, C0040 und C0060 berichtet werden. 

C0100/R0010 Auswirkung aller langfristi
gen Garantien und Über
gangsmaßnahmen — ver
sicherungstechnische Rück
stellungen 

Höhe der Anpassung der versicherungstechnischen Rückstellungen aufgrund der 
Anwendung der langfristigen Garantien und Übergangsmaßnahmen. 

C0010/R0020 Betrag mit langfristigen Ga
rantien und Übergangsmaß
nahmen — Basiseigenmittel 

Gesamtbetrag der Basiseigenmittel, berechnet unter Berücksichtigung der versiche
rungstechnischen Rückstellungen einschließlich der Anpassungen aufgrund der lang
fristigen Garantien und Übergangsmaßnahmen. 

C0020/R0020 Ohne Übergangsmaßnahme 
bei versicherungstech
nischen Rückstellungen — 
Basiseigenmittel 

Gesamtbetrag der Basiseigenmittel, berechnet unter Berücksichtigung der versiche
rungstechnischen Rückstellungen ohne Anpassung aufgrund des vorübergehenden 
Abzugs bei versicherungstechnischen Rückstellungen, jedoch unter Beibehaltung 
der Anpassungen aufgrund der Volatilitätsanpassung und der Matching-Anpassung. 

Falls keine Anwendung des vorübergehenden Abzugs bei versicherungstechnischen 
Rückstellungen Angabe des gleichen Betrags wie unter C0010.
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ELEMENT HINWEISE 

C0030/R0020 Auswirkung der Übergangs
maßnahme bei versiche
rungstechnischen Rückstel
lungen — Basiseigenmittel 

Höhe der Anpassung der Basiseigenmittel aufgrund der Anwendung des vorüber
gehenden Abzugs bei versicherungstechnischen Rückstellungen. 

Dies ist die Differenz zwischen den Basiseigenmitteln, die unter Berücksichtigung der 
versicherungstechnischen Rückstellungen ohne Anwendung des vorübergehenden 
Abzugs bei versicherungstechnischen Rückstellungen berechnet wurden, und den 
Basiseigenmitteln, die mit den versicherungstechnischen Rückstellungen mit langfris
tigen Garantien und Übergangsmaßnahmen berechnet wurden. 

C0040/R0020 Ohne Übergangsmaßnahme 
beim Zinssatz — Basis
eigenmittel 

Gesamtbetrag der Basiseigenmittel, berechnet unter Berücksichtigung der versiche
rungstechnischen Rückstellungen ohne Anpassung aufgrund der vorübergehenden 
Anpassung der maßgeblichen risikofreien Zinskurve, jedoch unter Beibehaltung der 
Anpassungen aufgrund der Volatilitätsanpassung und der Matching-Anpassung. 

Falls keine Anwendung der vorübergehenden Anpassung der maßgeblichen risiko
freien Zinskurve Angabe des gleichen Betrags wie unter C0020. 

C0050/R0020 Auswirkung der Übergangs
maßnahme bei Zinssät
zen — Basiseigenmittel 

Höhe der Anpassung der Basiseigenmittel aufgrund der Anwendung der vorüber
gehenden Anpassung der maßgeblichen risikofreien Zinskurve. 

Dies ist die Differenz zwischen den Basiseigenmitteln, die unter Berücksichtigung der 
versicherungstechnischen Rückstellungen ohne vorübergehende Anpassung der maß
geblichen risikofreien Zinskurve berechnet wurden, und den Basiseigenmitteln, die 
mit den unter C0020 angegebenen versicherungstechnischen Rückstellungen berech
net wurden. 

C0060/R0020 Ohne Volatilitätsanpassung 
und ohne andere Über
gangsmaßnahmen — Ba
siseigenmittel 

Gesamtbetrag der Basiseigenmittel, berechnet unter Berücksichtigung der versiche
rungstechnischen Rückstellungen ohne Anpassungen aufgrund des vorübergehenden 
Abzugs bei versicherungstechnischen Rückstellungen, der vorübergehenden Anpas
sung der maßgeblichen risikofreien Zinskurve und der Volatilitätsanpassung, jedoch 
unter Beibehaltung der Anpassungen aufgrund der Matching-Anpassung. 

Falls keine Anwendung der Volatilitätsanpassung Angabe des gleichen Betrags wie 
unter C0040. 

C0070/R0020 Auswirkung einer Verringe
rung der Volatilitätsanpas
sung auf null — Basis
eigenmittel 

Höhe der Anpassung der Basiseigenmittel aufgrund der Anwendung der Volatilitäts
anpassung. Dieser Betrag muss die Auswirkung einer Verringerung der Volatilitäts
anpassung auf null widerspiegeln. 

Dies ist die Differenz zwischen den Basiseigenmitteln, die unter Berücksichtigung der 
versicherungstechnischen Rückstellungen ohne Volatilitätsanpassung und andere 
Übergangsmaßnahmen berechnet wurden, und den Basiseigenmitteln, die mit den 
unter C0040 angegebenen versicherungstechnischen Rückstellungen berechnet wur
den. 

C0080/R0020 Ohne Matching-Anpassung 
und ohne alle anderen 
Übergangsmaßnahmen — 
Basiseigenmittel 

Gesamtbetrag der Basiseigenmittel, berechnet unter Berücksichtigung der versiche
rungstechnischen Rückstellungen ohne langfristige Garantien. 

Falls keine Anwendung der Matching-Anpassung Angabe des gleichen Betrags wie 
unter C0060.
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ELEMENT HINWEISE 

C0090/R0020 Auswirkung einer Verringe
rung der Matching-Anpas
sung auf null — Basis
eigenmittel 

Höhe der Anpassung der Basiseigenmittel aufgrund der Anwendung der Matching- 
Anpassung. Dieser Betrag muss die Auswirkung einer Verringerung der Volatilitäts
anpassung und der Matching-Anpassung auf null einbeziehen. 

Dies ist die Differenz zwischen den Basiseigenmitteln, die unter Berücksichtigung der 
versicherungstechnischen Rückstellungen ohne Matching-Anpassung und all die an
deren Übergangsmaßnahmen berechnet wurden, und den Basiseigenmitteln, die mit 
den unter C0060 angegebenen versicherungstechnischen Rückstellungen berechnet 
wurden. 

C0100/R0020 Auswirkung aller langfristi
gen Garantien und Über
gangsmaßnahmen — Ba
siseigenmittel 

Höhe der Anpassung der Basiseigenmittel aufgrund der Anwendung der langfristigen 
Garantien und Übergangsmaßnahmen. 

C0010/R0030 Betrag mit langfristigen Ga
rantien und Übergangsmaß
nahmen — Basiseigenmittel 
-Überschuss der Ver
mögenswerte über die Ver
bindlichkeiten 

Gesamtbetrag des Überschusses der Vermögenswerte über die Verbindlichkeiten, be
rechnet unter Berücksichtigung der versicherungstechnischen Rückstellungen ein
schließlich der Anpassungen aufgrund der langfristigen Garantien und Übergangs
maßnahmen. 

C0020/R0030 Ohne Übergangsmaßnahme 
bei versicherungstech
nischen Rückstellungen — 
Basiseigenmittel — Über
schuss der Vermögenswerte 
über die Verbindlichkeiten 

Gesamtbetrag des Überschusses der Vermögenswerte über die Verbindlichkeiten, be
rechnet unter Berücksichtigung der versicherungstechnischen Rückstellungen ohne 
Anpassung aufgrund des vorübergehenden Abzugs bei versicherungstechnischen 
Rückstellungen, jedoch unter Beibehaltung der Anpassungen aufgrund der Volatili
tätsanpassung und der Matching-Anpassung. 

Falls keine Anwendung des vorübergehenden Abzugs bei versicherungstechnischen 
Rückstellungen Angabe des gleichen Betrags wie unter C0010. 

C0030/R0030 Auswirkung der Übergangs
maßnahme bei versiche
rungstechnischen Rückstel
lungen — Basiseigenmit
tel — Überschuss der Ver
mögenswerte über die Ver
bindlichkeiten 

Höhe der Anpassung des Überschusses der Vermögenswerte über die Verbindlich
keiten aufgrund der Anwendung des vorübergehenden Abzugs bei versicherungstech
nischen Rückstellungen. 

Dies ist die Differenz zwischen dem Überschuss der Vermögenswerte über die Ver
bindlichkeiten, der unter Berücksichtigung der versicherungstechnischen Rückstellun
gen ohne Anwendung des vorübergehenden Abzugs berechnet wurde, und dem 
Überschuss der Vermögenswerte über die Verbindlichkeiten, der mit den versiche
rungstechnischen Rückstellungen mit langfristigen Garantien und Übergangsmaßnah
men berechnet wurde. 

C0040/R0030 Ohne Übergangsmaßnahme 
beim Zinssatz — Basis
eigenmittel -Überschuss der 
Vermögenswerte über die 
Verbindlichkeiten 

Gesamtbetrag des Überschusses der Vermögenswerte über die Verbindlichkeiten, be
rechnet unter Berücksichtigung der versicherungstechnischen Rückstellungen ohne 
Anpassung aufgrund der vorübergehenden Anpassung der maßgeblichen risikofreien 
Zinskurve, jedoch unter Beibehaltung der Anpassungen aufgrund der Volatilitäts
anpassung und der Matching-Anpassung. 

Falls keine Anwendung der vorübergehenden Anpassung der maßgeblichen risiko
freien Zinskurve Angabe des gleichen Betrags wie unter C0020.
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ELEMENT HINWEISE 

C0050/R0030 Auswirkung der Übergangs
maßnahme beim Zins
satz — Basiseigenmittel 
-Überschuss der Ver
mögenswerte über die Ver
bindlichkeiten 

Höhe der Anpassung des Überschusses der Vermögenswerte über die Verbindlich
keiten aufgrund der Anwendung der vorübergehenden Anpassung der maßgeblichen 
risikofreien Zinskurve. 

Dies ist die Differenz zwischen dem Überschuss der Vermögenswerte über die Ver
bindlichkeiten, der unter Berücksichtigung der versicherungstechnischen Rückstellun
gen ohne vorübergehende Anpassung der maßgeblichen risikofreien Zinskurve be
rechnet wurde, und dem Überschuss der Vermögenswerte über die Verbindlichkeiten, 
der mit den unter C0020 angegebenen versicherungstechnischen Rückstellungen 
berechnet wurde. 

C0060/R0030 Ohne Volatilitätsanpassung 
und ohne andere Über
gangsmaßnahmen — Ba
siseigenmittel — Über
schuss der Vermögenswerte 
über die Verbindlichkeiten 

Gesamtbetrag des Überschusses der Vermögenswerte über die Verbindlichkeiten, be
rechnet unter Berücksichtigung der versicherungstechnischen Rückstellungen ohne 
Anpassungen aufgrund des vorübergehenden Abzugs bei versicherungstechnischen 
Rückstellungen, der vorübergehenden Anpassung der maßgeblichen risikofreien Zins
kurve und der Volatilitätsanpassung, jedoch unter Beibehaltung der Anpassungen 
aufgrund der Matching-Anpassung. 

Falls keine Anwendung der Volatilitätsanpassung Angabe des gleichen Betrags wie 
unter C0040. 

C0070/R0030 Auswirkung einer Verringe
rung der Matching-Anpas
sung auf null — Basis
eigenmittel -Überschuss der 
Vermögenswerte über die 
Verbindlichkeiten 

Höhe der Anpassung des Überschusses der Vermögenswerte über die Verbindlich
keiten aufgrund der Anwendung der Volatilitätsanpassung. Dieser Betrag muss die 
Auswirkung einer Verringerung der Volatilitätsanpassung auf null widerspiegeln. 

Dies ist die Differenz zwischen dem Überschuss der Vermögenswerte über die Ver
bindlichkeiten, der unter Berücksichtigung der versicherungstechnischen Rückstellun
gen ohne Volatilitätsanpassung und andere Übergangsmaßnahmen berechnet wurde, 
und dem Überschuss der Vermögenswerte über die Verbindlichkeiten, der mit den 
unter C0040 angegebenen versicherungstechnischen Rückstellungen berechnet wur
de. 

C0080/R0030 Ohne Matching-Anpassung 
und ohne alle anderen 
Übergangsmaßnahmen — 
Basiseigenmittel — Über
schuss der Vermögenswerte 
über die Verbindlichkeiten 

Gesamtbetrag des Überschusses der Vermögenswerte über die Verbindlichkeiten, be
rechnet unter Berücksichtigung der versicherungstechnischen Rückstellungen ohne 
langfristige Garantien. 

Falls keine Anwendung der Matching-Anpassung Angabe des gleichen Betrags wie 
unter C0060. 

C0090/R0030 Auswirkung einer Verringe
rung der Matching-Anpas
sung auf null — Basis
eigenmittel — Überschuss 
der Vermögenswerte über 
die Verbindlichkeiten 

Höhe der Anpassung des Überschusses der Vermögenswerte über die Verbindlich
keiten aufgrund der Anwendung der Matching-Anpassung. Dieser Betrag muss die 
Auswirkung einer Verringerung der Volatilitätsanpassung und der Matching-Anpas
sung auf null einbeziehen. 

Dies ist die Differenz zwischen dem Überschuss der Vermögenswerte über die Ver
bindlichkeiten, der unter Berücksichtigung der versicherungstechnischen Rückstellun
gen ohne Matching-Anpassung und all die anderen Übergangsmaßnahmen berechnet 
wurde, und dem Überschuss der Vermögenswerte über die Verbindlichkeiten, der mit 
den unter C0060 angegebenen versicherungstechnischen Rückstellungen berechnet 
wurde. 

C0100/R0030 Auswirkung aller langfristi
gen Garantien und Über
gangsmaßnahmen — Ba
siseigenmittel -Überschuss 
der Vermögenswerte über 
die Verbindlichkeiten 

Höhe der Anpassung des Überschusses der Vermögenswerte über die Verbindlich
keiten aufgrund der Anwendung der langfristigen Garantien und Übergangsmaßnah
men.
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ELEMENT HINWEISE 

C0010/R0040 Betrag mit langfristigen Ga
rantien und Übergangsmaß
nahmen — gebundene Ei
genmittel aufgrund von 
Sonderverbänden und Mat
ching-Portfolio 

Gesamtbetrag der aufgrund von Sonderverbänden gebundenen Eigenmittel, berechnet 
unter Berücksichtigung der versicherungstechnischen Rückstellungen einschließlich 
der Anpassungen aufgrund der langfristigen Garantien und Übergangsmaßnahmen. 

C0020/R0040 Ohne Übergangsmaßnahme 
bei versicherungstech
nischen Rückstellungen — 
Basiseigenmittel — gebun
dene Eigenmittel aufgrund 
von Sonderverbänden und 
Matching-Portfolio 

Gesamtbetrag der aufgrund von Sonderverbänden gebundenen Eigenmittel, berechnet 
unter Berücksichtigung der versicherungstechnischen Rückstellungen ohne Anpas
sung aufgrund des vorübergehenden Abzugs bei versicherungstechnischen Rückstel
lungen, jedoch unter Beibehaltung der Anpassungen aufgrund der Volatilitätsanpas
sung und der Matching-Anpassung. 

Falls keine Anwendung des vorübergehenden Abzugs bei versicherungstechnischen 
Rückstellungen Angabe des gleichen Betrags wie unter C0010. 

C0030/R0040 Auswirkung der Übergangs
maßnahme bei versiche
rungstechnischen Rückstel
lungen — Basiseigenmit
tel — gebundene Eigen
mittel aufgrund von Son
derverbänden und Mat
ching-Portfolio 

Höhe der Anpassung der aufgrund von Sonderverbänden gebundenen Eigenmittel 
aufgrund der Anwendung des vorübergehenden Abzugs bei versicherungstechnischen 
Rückstellungen. 

Dies ist die Differenz zwischen den aufgrund von Sonderverbänden gebundenen 
Eigenmitteln, die unter Berücksichtigung der versicherungstechnischen Rückstellun
gen ohne Anwendung des vorübergehenden Abzugs bei versicherungstechnischen 
Rückstellungen berechnet wurden, und den aufgrund von Sonderverbänden gebun
denen Eigenmitteln, die mit den versicherungstechnischen Rückstellungen mit lang
fristigen Garantien und Übergangsmaßnahmen berechnet wurden. 

C0040/R0040 Ohne Übergangsmaßnahme 
beim Zinssatz — Basis
eigenmittel — gebundene 
Eigenmittel aufgrund von 
Sonderverbänden und Mat
ching-Portfolio 

Gesamtbetrag der aufgrund von Sonderverbänden gebundenen Eigenmittel, berechnet 
unter Berücksichtigung der versicherungstechnischen Rückstellungen ohne Anpas
sung aufgrund der vorübergehenden Anpassung der maßgeblichen risikofreien Zins
kurve, jedoch unter Beibehaltung der Anpassungen aufgrund der Volatilitätsanpas
sung und der Matching-Anpassung. 

Falls keine Anwendung der vorübergehenden Anpassung der maßgeblichen risiko
freien Zinskurve Angabe des gleichen Betrags wie unter C0020. 

C0050/R0040 Auswirkung der Übergangs
maßnahme beim Zins
satz — Basiseigenmittel — 
gebundene Eigenmittel auf
grund von Sonderverbänden 
und Matching-Portfolio 

Höhe der Anpassung der aufgrund von Sonderverbänden gebundenen Eigenmittel 
aufgrund der Anwendung der vorübergehenden Anpassung der maßgeblichen risiko
freien Zinskurve. 

Dies ist die Differenz zwischen den aufgrund von Sonderverbänden gebundenen 
Eigenmitteln, die unter Berücksichtigung der versicherungstechnischen Rückstellun
gen ohne vorübergehende Anpassung der maßgeblichen risikofreien Zinskurve be
rechnet wurden, und den aufgrund von Sonderverbänden gebundenen Eigenmitteln, 
die mit den unter C0020 angegebenen versicherungstechnischen Rückstellungen be
rechnet wurden. 

C0060/R0040 Ohne Volatilitätsanpassung 
und ohne andere Über
gangsmaßnahmen — Ba
siseigenmittel — gebun
dene Eigenmittel aufgrund 
von Sonderverbänden und 
Matching-Portfolio 

Gesamtbetrag der aufgrund von Sonderverbänden gebundenen Eigenmittel, berechnet 
unter Berücksichtigung der versicherungstechnischen Rückstellungen ohne Anpas
sungen aufgrund des vorübergehenden Abzugs bei versicherungstechnischen Rück
stellungen, der vorübergehenden Anpassung der maßgeblichen risikofreien Zinskurve 
und der Volatilitätsanpassung, jedoch unter Beibehaltung der Anpassungen aufgrund 
der Matching-Anpassung. 

Falls keine Anwendung der Volatilitätsanpassung Angabe des gleichen Betrags wie 
unter C0040.
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ELEMENT HINWEISE 

C0070/R0040 Auswirkung einer Verringe
rung der Volatilitätsanpas
sung auf null — Basis
eigenmittel — gebundene 
Eigenmittel aufgrund von 
Sonderverbänden und Mat
ching-Portfolio 

Höhe der Anpassung der aufgrund von Sonderverbänden gebundenen Eigenmittel 
aufgrund der Anwendung der Volatilitätsanpassung. Dieser Betrag muss die Aus
wirkung einer Verringerung der Volatilitätsanpassung auf null widerspiegeln. 

Dies ist die Differenz zwischen den aufgrund von Sonderverbänden gebundenen 
Eigenmitteln, die unter Berücksichtigung der versicherungstechnischen Rückstellun
gen ohne Volatilitätsanpassung und andere Übergangsmaßnahmen berechnet wur
den, und den aufgrund von Sonderverbänden gebundenen Eigenmitteln, die mit den 
unter C0040 angegebenen versicherungstechnischen Rückstellungen berechnet wur
den. 

C0080/R0040 Ohne Matching-Anpassung 
und ohne alle anderen 
Übergangsmaßnahmen — 
Basiseigenmittel — gebun
dene Eigenmittel aufgrund 
von Sonderverbänden und 
Matching-Portfolio 

Gesamtbetrag der aufgrund von Sonderverbänden gebundenen Eigenmittel, berechnet 
unter Berücksichtigung der versicherungstechnischen Rückstellungen ohne langfris
tige Garantien. 

Falls keine Anwendung der Matching-Anpassung Angabe des gleichen Betrags wie 
unter C0060. 

C0090/R0040 Auswirkung einer Verringe
rung der Matching-Anpas
sung auf null — Basis
eigenmittel — gebundene 
Eigenmittel aufgrund von 
Sonderverbänden und Mat
ching-Portfolio 

Höhe der Anpassung der aufgrund von Sonderverbänden gebundenen Eigenmittel 
aufgrund der Anwendung der Matching-Anpassung. Dieser Betrag muss die Aus
wirkung einer Verringerung der Volatilitätsanpassung und der Matching-Anpassung 
auf null einbeziehen. 

Dies ist die Differenz zwischen den aufgrund von Sonderverbänden gebundenen 
Eigenmitteln, die unter Berücksichtigung der versicherungstechnischen Rückstellun
gen ohne Matching-Anpassung und all die anderen Übergangsmaßnahmen berechnet 
wurden, und den aufgrund von Sonderverbänden gebundenen Eigenmitteln, die mit 
den unter C0060 angegebenen versicherungstechnischen Rückstellungen berechnet 
wurden. 

C0100/R0040 Auswirkung aller langfristi
gen Garantien und Über
gangsmaßnahmen — ge
bundene Eigenmittel auf
grund von Sonderverbänden 
und Matching-Portfolio 

Höhe der Anpassung der aufgrund von Sonderverbänden gebundenen Eigenmittel 
aufgrund der Anwendung der langfristigen Garantien und Übergangsmaßnahmen. 

C0010/R0050 Betrag mit langfristigen Ga
rantien und Übergangsmaß
nahmen — für die Erfül
lung der SCR anrechnungs
fähige Eigenmittel 

Gesamtbetrag der anrechnungsfähigen Eigenmittel zur Erfüllung der SCR, berechnet 
unter Berücksichtigung der versicherungstechnischen Rückstellungen einschließlich 
der Anpassungen aufgrund der langfristigen Garantien und Übergangsmaßnahmen. 

C0020/R0050 Ohne Übergangsmaßnahme 
bei versicherungstech
nischen Rückstellungen — 
für die Erfüllung der SCR 
anrechnungsfähige Eigen
mittel 

Gesamtbetrag der für die Erfüllung der SCR anrechnungsfähigen Eigenmittel, berech
net unter Berücksichtigung der versicherungstechnischen Rückstellungen ohne An
passung aufgrund des vorübergehenden Abzugs bei versicherungstechnischen Rück
stellungen, jedoch unter Beibehaltung der Anpassungen aufgrund der Volatilitäts
anpassung und der Matching-Anpassung. 

Falls keine Anwendung des vorübergehenden Abzugs bei versicherungstechnischen 
Rückstellungen Angabe des gleichen Betrags wie unter C0010.
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C0030/R0050 Auswirkung der Übergangs
maßnahme bei versiche
rungstechnischen Rückstel
lungen — für die Erfüllung 
der SCR anrechnungsfähige 
Eigenmittel 

Höhe der Anpassung der für die Erfüllung der SCR anrechnungsfähigen Eigenmittel 
aufgrund der Anwendung des vorübergehenden Abzugs bei versicherungstechnischen 
Rückstellungen. 

Dies ist die Differenz zwischen den für die Erfüllung der SCR anrechnungsfähigen 
Eigenmitteln, die unter Berücksichtigung der versicherungstechnischen Rückstellun
gen ohne Anwendung des vorübergehenden Abzugs bei versicherungstechnischen 
Rückstellungen berechnet wurden, und den für die Erfüllung der SCR anrechnungs
fähigen Eigenmitteln, die mit den versicherungstechnischen Rückstellungen mit lang
fristigen Garantien und Übergangsmaßnahmen berechnet wurden. 

C0040/R0050 Ohne Übergangsmaßnahme 
beim Zinssatz — für die 
Erfüllung der SCR anrech
nungsfähige Eigenmittel 

Gesamtbetrag der für die Erfüllung der SCR anrechnungsfähigen Eigenmittel, berech
net unter Berücksichtigung der versicherungstechnischen Rückstellungen ohne An
passung aufgrund der vorübergehenden Anpassung der maßgeblichen risikofreien 
Zinskurve, jedoch unter Beibehaltung der Anpassungen aufgrund der Volatilitäts
anpassung und der Matching-Anpassung. 

Falls keine Anwendung der vorübergehenden Anpassung der maßgeblichen risiko
freien Zinskurve Angabe des gleichen Betrags wie unter C0020. 

C0050/R0050 Auswirkung der Übergangs
maßnahme beim Zins
satz — für die Erfüllung 
der SCR anrechnungsfähige 
Eigenmittel 

Höhe der Anpassung der für die Erfüllung der SCR anrechnungsfähigen Eigenmittel 
aufgrund der vorübergehenden Anpassung der maßgeblichen risikofreien Zinskurve. 

Dies ist die Differenz zwischen den für die Erfüllung der SCR anrechnungsfähigen 
Eigenmitteln, die unter Berücksichtigung der versicherungstechnischen Rückstellun
gen ohne vorübergehende Anpassung der maßgeblichen risikofreien Zinskurve be
rechnet wurden, und den für die Erfüllung der SCR anrechnungsfähigen Eigenmitteln, 
die mit den unter C0020 angegebenen versicherungstechnischen Rückstellungen be
rechnet wurden. 

C0060/R0050 Ohne Volatilitätsanpassung 
und ohne andere Über
gangsmaßnahmen — für 
die Erfüllung der SCR an
rechnungsfähige Eigenmittel 

Gesamtbetrag der für die Erfüllung der SCR anrechnungsfähigen Eigenmittel, berech
net unter Berücksichtigung der versicherungstechnischen Rückstellungen ohne An
passungen aufgrund des vorübergehenden Abzugs bei versicherungstechnischen 
Rückstellungen, der vorübergehenden Anpassung der maßgeblichen risikofreien Zins
kurve und der Volatilitätsanpassung, jedoch unter Beibehaltung der Anpassungen 
aufgrund der Matching-Anpassung. 

Falls keine Anwendung der Volatilitätsanpassung Angabe des gleichen Betrags wie 
unter C0040. 

C0070/R0050 Auswirkung einer Verringe
rung der Volatilitätsanpas
sung auf null — für die 
Erfüllung der SCR anrech
nungsfähige Eigenmittel 

Höhe der Anpassung der anrechnungsfähigen Eigenmittel zur Erfüllung der SCR 
aufgrund der Anwendung der Volatilitätsanpassung. Dieser Betrag muss die Aus
wirkung einer Verringerung der Volatilitätsanpassung auf null widerspiegeln. 

Dies ist die Differenz zwischen den für die Erfüllung der SCR anrechnungsfähigen 
Eigenmitteln, die unter Berücksichtigung der versicherungstechnischen Rückstellun
gen ohne Volatilitätsanpassung und andere Übergangsmaßnahmen berechnet wur
den, und den für die Erfüllung der SCR anrechnungsfähigen Eigenmitteln, die mit den 
unter C0040 angegebenen versicherungstechnischen Rückstellungen berechnet wur
den. 

C0080/R0050 Ohne Matching-Anpassung 
und ohne alle anderen 
Übergangsmaßnahmen — 
für die Erfüllung der SCR 
anrechnungsfähige Eigen
mittel 

Gesamtbetrag der für die Erfüllung der SCR anrechnungsfähigen Eigenmittel, berech
net unter Berücksichtigung der versicherungstechnischen Rückstellungen ohne lang
fristige Garantien. 

Falls keine Anwendung der Matching-Anpassung Angabe des gleichen Betrags wie 
unter C0060.
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C0090/R0050 Auswirkung einer Verringe
rung der Matching-Anpas
sung auf null — für die 
Erfüllung der SCR anrech
nungsfähige Eigenmittel 

Höhe der Anpassung der anrechnungsfähigen Eigenmittel zur Erfüllung der SCR 
aufgrund der Anwendung der Matching-Anpassung. Dieser Betrag muss die Aus
wirkung einer Verringerung der Volatilitätsanpassung und der Matching-Anpassung 
auf null einbeziehen. 

Dies ist die Differenz zwischen den für die Erfüllung der SCR anrechnungsfähigen 
Eigenmitteln, die unter Berücksichtigung der versicherungstechnischen Rückstellun
gen ohne Matching-Anpassung und all die anderen Übergangsmaßnahmen berechnet 
wurden, und den für die Erfüllung der SCR anrechnungsfähigen Eigenmitteln, die mit 
den unter C0060 angegebenen versicherungstechnischen Rückstellungen berechnet 
wurden. 

C0100/R0050 Auswirkung aller langfristi
gen Garantien und Über
gangsmaßnahmen — für 
die Erfüllung der SCR an
rechnungsfähige Eigenmittel 

Höhe der Anpassung der für die Erfüllung der SCR anrechnungsfähigen Eigenmittel 
aufgrund der Anwendung der langfristigen Garantien und Übergangsmaßnahmen. 

C0010/R0060 Betrag mit langfristigen Ga
rantien und Übergangsmaß
nahmen — für die Erfül
lung der SCR anrechnungs
fähige Eigenmittel — Tier 1 

Gesamtbetrag der für die Erfüllung der SCR anrechnungsfähigen Eigenmittel (Tier 1), 
berechnet unter Berücksichtigung der versicherungstechnischen Rückstellungen ein
schließlich der Anpassungen aufgrund der langfristigen Garantien und Übergangs
maßnahmen. 

C0020/R0060 Ohne Übergangsmaßnahme 
bei versicherungstech
nischen Rückstellungen — 
für die Erfüllung der SCR 
anrechnungsfähige Eigen
mittel — Tier 1 

Gesamtbetrag der für die Erfüllung der SCR (Tier 1) anrechnungsfähigen Eigenmittel, 
berechnet unter Berücksichtigung der versicherungstechnischen Rückstellungen ohne 
Anpassung aufgrund des vorübergehenden Abzugs bei versicherungstechnischen 
Rückstellungen, jedoch unter Beibehaltung der Anpassungen aufgrund der Volatili
tätsanpassung und der Matching-Anpassung. 

Falls keine Anwendung des vorübergehenden Abzugs bei versicherungstechnischen 
Rückstellungen Angabe des gleichen Betrags wie unter C0010. 

C0030/R0060 Auswirkung der Übergangs
maßnahme bei versiche
rungstechnischen Rückstel
lungen — für die Erfüllung 
der SCR anrechnungsfähige 
Eigenmittel — Tier 1 

Höhe der Anpassung der für die Erfüllung der SCR (Tier 1) anrechnungsfähigen 
Eigenmittel aufgrund der Anwendung des vorübergehenden Abzugs bei versiche
rungstechnischen Rückstellungen. 

Dies ist die Differenz zwischen den für die Erfüllung der SCR (Tier 1) anrechnungs
fähigen Eigenmitteln, die unter Berücksichtigung der versicherungstechnischen Rück
stellungen ohne Anwendung des vorübergehenden Abzugs bei versicherungstech
nischen Rückstellungen berechnet wurden, und den für die Erfüllung der SCR (Tier 
1) anrechnungsfähigen Eigenmitteln, die mit den versicherungstechnischen Rückstel
lungen mit langfristigen Garantien und Übergangsmaßnahmen berechnet wurden. 

C0040/R0060 Ohne Übergangsmaßnahme 
beim Zinssatz — für die 
Erfüllung der SCR anrech
nungsfähige Eigenmittel — 
Tier 1 

Gesamtbetrag der für die Erfüllung der SCR (Tier 1) anrechnungsfähigen Eigenmittel, 
berechnet unter Berücksichtigung der versicherungstechnischen Rückstellungen ohne 
Anpassung aufgrund der vorübergehenden Anpassung der maßgeblichen risikofreien 
Zinskurve, jedoch unter Beibehaltung der Anpassungen aufgrund der Volatilitäts
anpassung und der Matching-Anpassung. 

Falls keine Anwendung der vorübergehenden Anpassung der maßgeblichen risiko
freien Zinskurve Angabe des gleichen Betrags wie unter C0020.
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C0050/R0060 Auswirkung der Übergangs
maßnahme beim Zins
satz — für die Erfüllung 
der SCR anrechnungsfähige 
Eigenmittel — Tier 1 

Höhe der Anpassung der für die Erfüllung der SCR (Tier 1) anrechnungsfähigen 
Eigenmittel aufgrund der Anwendung der vorübergehenden Anpassung der maßgeb
lichen risikofreien Zinskurve. 

Dies ist die Differenz zwischen den für die Erfüllung der SCR (Tier 1) anrechnungs
fähigen Eigenmitteln, die unter Berücksichtigung der versicherungstechnischen Rück
stellungen ohne vorübergehende Anpassung der maßgeblichen risikofreien Zinskurve 
berechnet wurden, und den für die Erfüllung der SCR (Tier 1) anrechnungsfähigen 
Eigenmitteln, die mit den unter C0020 angegebenen versicherungstechnischen Rück
stellungen berechnet wurden. 

C0060/R0060 Ohne Volatilitätsanpassung 
und ohne andere Über
gangsmaßnahmen — für 
die Erfüllung der SCR an
rechnungsfähige Eigenmit
tel — Tier 1 

Gesamtbetrag der für die Erfüllung der SCR (Tier 1) anrechnungsfähigen Eigenmittel, 
berechnet unter Berücksichtigung der versicherungstechnischen Rückstellungen ohne 
Anpassungen aufgrund des vorübergehenden Abzugs bei versicherungstechnischen 
Rückstellungen, der vorübergehenden Anpassung der maßgeblichen risikofreien Zins
kurve und der Volatilitätsanpassung, jedoch unter Beibehaltung der Anpassungen 
aufgrund der Matching-Anpassung. 

Falls keine Anwendung der Volatilitätsanpassung Angabe des gleichen Betrags wie 
unter C0040. 

C0070/R0060 Auswirkung einer Verringe
rung der Volatilitätsanpas
sung auf null — für die 
Erfüllung der SCR anrech
nungsfähige Eigenmittel — 
Tier 1 

Höhe der Anpassung der für die Erfüllung der SCR (Tier 1) anrechnungsfähigen 
Eigenmittel aufgrund der Anwendung der Volatilitätsanpassung. Dieser Betrag muss 
die Auswirkung einer Verringerung der Volatilitätsanpassung auf null widerspiegeln. 

Dies ist die Differenz zwischen den für die Erfüllung der SCR (Tier 1) anrechnungs
fähigen Eigenmitteln, die unter Berücksichtigung der versicherungstechnischen Rück
stellungen ohne Volatilitätsanpassung und andere Übergangsmaßnahmen berechnet 
wurden, und den für die Erfüllung der SCR (Tier 1) anrechnungsfähigen Eigenmitteln, 
die mit den unter C0040 angegebenen versicherungstechnischen Rückstellungen be
rechnet wurden. 

C0080/R0060 Ohne Matching-Anpassung 
und ohne alle anderen 
Übergangsmaßnahmen — 
für die Erfüllung der SCR 
anrechnungsfähige Eigen
mittel — Tier 1 

Gesamtbetrag der für die Erfüllung der SCR (Tier 1) anrechnungsfähigen Eigenmittel, 
berechnet unter Berücksichtigung der versicherungstechnischen Rückstellungen ohne 
langfristige Garantien. 

Falls keine Anwendung der Matching-Anpassung Angabe des gleichen Betrags wie 
unter C0060. 

C0090/R0060 Auswirkung einer Verringe
rung der Matching-Anpas
sung auf null — für die 
Erfüllung der SCR anrech
nungsfähige Eigenmittel — 
Tier 1 

Höhe der Anpassung der für die Erfüllung der SCR (Tier 1) anrechnungsfähigen 
Eigenmittel aufgrund der Anwendung der Matching-Anpassung. Dieser Betrag muss 
die Auswirkung einer Verringerung der Volatilitätsanpassung und der Matching-An
passung auf null einbeziehen. 

Dies ist die Differenz zwischen den für die Erfüllung der SCR (Tier 1) anrechnungs
fähigen Eigenmitteln, die unter Berücksichtigung der versicherungstechnischen Rück
stellungen ohne Matching-Anpassung und all die anderen Übergangsmaßnahmen 
berechnet wurden, und den für die Erfüllung der SCR (Tier 1) anrechnungsfähigen 
Eigenmitteln, die mit den unter C0060 angegebenen versicherungstechnischen Rück
stellungen berechnet wurden. 

C0100/R0060 Auswirkung aller langfristi
gen Garantien und Über
gangsmaßnahmen — für 
die Erfüllung der SCR an
rechnungsfähige Eigenmit
tel — Tier 1 

Höhe der Anpassung der für die Erfüllung der SCR (Tier 1) anrechnungsfähigen 
Eigenmittel aufgrund der Anwendung der langfristigen Garantien und Übergangs
maßnahmen.
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ELEMENT HINWEISE 

C0010/R0070 Betrag mit langfristigen Ga
rantien und Übergangsmaß
nahmen — für die Erfül
lung der SCR anrechnungs
fähige Eigenmittel — Tier 2 

Gesamtbetrag der für die Erfüllung der SCR (Tier 2) anrechnungsfähigen Eigenmittel, 
berechnet unter Berücksichtigung der versicherungstechnischen Rückstellungen ein
schließlich der Anpassungen aufgrund der langfristigen Garantien und Übergangs
maßnahmen. 

C0020/R0070 Ohne Übergangsmaßnahme 
bei versicherungstech
nischen Rückstellungen — 
für die Erfüllung der SCR 
anrechnungsfähige Eigen
mittel — Tier 2 

Gesamtbetrag der für die Erfüllung der SCR (Tier 2) anrechnungsfähigen Eigenmittel, 
berechnet unter Berücksichtigung der versicherungstechnischen Rückstellungen ohne 
Anpassung aufgrund des vorübergehenden Abzugs bei versicherungstechnischen 
Rückstellungen, jedoch unter Beibehaltung der Anpassungen aufgrund der Volatili
tätsanpassung und der Matching-Anpassung. 

Falls keine Anwendung des vorübergehenden Abzugs bei versicherungstechnischen 
Rückstellungen Angabe des gleichen Betrags wie unter C0010. 

C0030/R0070 Auswirkung der Übergangs
maßnahme bei versiche
rungstechnischen Rückstel
lungen — für die Erfüllung 
der SCR anrechnungsfähige 
Eigenmittel — Tier 2 

Höhe der Anpassung der für die Erfüllung der SCR (Tier 2) anrechnungsfähigen 
Eigenmittel aufgrund der Anwendung des vorübergehenden Abzugs bei versiche
rungstechnischen Rückstellungen. 

Dies ist die Differenz zwischen den für die Erfüllung der SCR (Tier 2) anrechnungs
fähigen Eigenmitteln, die unter Berücksichtigung der versicherungstechnischen Rück
stellungen ohne Anwendung des vorübergehenden Abzugs bei versicherungstech
nischen Rückstellungen berechnet wurden, und den für die Erfüllung der SCR (Tier 
2) anrechnungsfähigen Eigenmitteln, die mit den versicherungstechnischen Rückstel
lungen mit langfristigen Garantien und Übergangsmaßnahmen berechnet wurden. 

C0040/R0070 Ohne Übergangsmaßnahme 
beim Zinssatz — für die 
Erfüllung der SCR anrech
nungsfähige Eigenmittel — 
Tier 2 

Gesamtbetrag der für die Erfüllung der SCR (Tier 2) anrechnungsfähigen Eigenmittel, 
berechnet unter Berücksichtigung der versicherungstechnischen Rückstellungen ohne 
Anpassung aufgrund der vorübergehenden Anpassung der maßgeblichen risikofreien 
Zinskurve, jedoch unter Beibehaltung der Anpassungen aufgrund der Volatilitäts
anpassung und der Matching-Anpassung. 

Falls keine Anwendung der vorübergehenden Anpassung der maßgeblichen risiko
freien Zinskurve Angabe des gleichen Betrags wie unter C0020. 

C0050/R0070 Auswirkung der Übergangs
maßnahme beim Zins
satz — für die Erfüllung 
der SCR anrechnungsfähige 
Eigenmittel — Tier 2 

Höhe der Anpassung der für die Erfüllung der SCR (Tier 2) anrechnungsfähigen 
Eigenmittel aufgrund der Anwendung der vorübergehenden Anpassung der maßgeb
lichen risikofreien Zinskurve. 

Dies ist die Differenz zwischen den für die Erfüllung der SCR (Tier 2) anrechnungs
fähigen Eigenmitteln, die unter Berücksichtigung der versicherungstechnischen Rück
stellungen ohne vorübergehende Anpassung der maßgeblichen risikofreien Zinskurve 
berechnet wurden, und den für die Erfüllung der SCR (Tier 2) anrechnungsfähigen 
Eigenmitteln, die mit den unter C0020 angegebenen versicherungstechnischen Rück
stellungen berechnet wurden. 

C0060/R0070 Ohne Volatilitätsanpassung 
und ohne andere Über
gangsmaßnahmen — für 
die Erfüllung der SCR an
rechnungsfähige Eigenmit
tel — Tier 2 

Gesamtbetrag der für die Erfüllung der SCR (Tier 2) anrechnungsfähigen Eigenmittel, 
berechnet unter Berücksichtigung der versicherungstechnischen Rückstellungen ohne 
Anpassungen aufgrund des vorübergehenden Abzugs bei versicherungstechnischen 
Rückstellungen, der vorübergehenden Anpassung der maßgeblichen risikofreien Zins
kurve und der Volatilitätsanpassung, jedoch unter Beibehaltung der Anpassungen 
aufgrund der Matching-Anpassung. 

Falls keine Anwendung der Volatilitätsanpassung Angabe des gleichen Betrags wie 
unter C0040.
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C0070/R0070 Auswirkung einer Verringe
rung der Volatilitätsanpas
sung auf null — für die 
Erfüllung der SCR anrech
nungsfähige Eigenmittel — 
Tier 2 

Höhe der Anpassung der für die Erfüllung der SCR (Tier 2) anrechnungsfähigen 
Eigenmittel aufgrund der Anwendung der Volatilitätsanpassung. Dieser Betrag muss 
die Auswirkung einer Verringerung der Volatilitätsanpassung auf null widerspiegeln. 

Dies ist die Differenz zwischen den für die Erfüllung der SCR (Tier 2) anrechnungs
fähigen Eigenmitteln, die unter Berücksichtigung der versicherungstechnischen Rück
stellungen ohne Volatilitätsanpassung und andere Übergangsmaßnahmen berechnet 
wurden, und den für die Erfüllung der SCR (Tier 2) anrechnungsfähigen Eigenmitteln, 
die mit den unter C0040 angegebenen versicherungstechnischen Rückstellungen be
rechnet wurden. 

C0080/R0070 Ohne Matching-Anpassung 
und ohne alle anderen 
Übergangsmaßnahmen — 
für die Erfüllung der SCR 
anrechnungsfähige Eigen
mittel — Tier 2 

Gesamtbetrag der für die Erfüllung der SCR (Tier 2) anrechnungsfähigen Eigenmittel, 
berechnet unter Berücksichtigung der versicherungstechnischen Rückstellungen ohne 
langfristige Garantien. 

Falls keine Anwendung der Matching-Anpassung Angabe des gleichen Betrags wie 
unter C0060. 

C0090/R0070 Auswirkung einer Verringe
rung der Matching-Anpas
sung auf null — für die 
Erfüllung der SCR anrech
nungsfähige Eigenmittel — 
Tier 2 

Höhe der Anpassung der für die Erfüllung der SCR (Tier 2) anrechnungsfähigen 
Eigenmittel aufgrund der Anwendung der Matching-Anpassung. Dieser Betrag muss 
die Auswirkung einer Verringerung der Volatilitätsanpassung und der Matching-An
passung auf null einbeziehen. 

Dies ist die Differenz zwischen den für die Erfüllung der SCR (Tier 2) anrechnungs
fähigen Eigenmitteln, die unter Berücksichtigung der versicherungstechnischen Rück
stellungen ohne Matching-Anpassung und all die anderen Übergangsmaßnahmen 
berechnet wurden, und den für die Erfüllung der SCR (Tier 2) anrechnungsfähigen 
Eigenmitteln, die mit den unter C0060 angegebenen versicherungstechnischen Rück
stellungen berechnet wurden. 

C0100/R0070 Auswirkung aller langfristi
gen Garantien und Über
gangsmaßnahmen — für 
die Erfüllung der SCR an
rechnungsfähige Eigenmit
tel — Tier 2 

Höhe der Anpassung der für die Erfüllung der SCR (Tier 2) anrechnungsfähigen 
Eigenmittel aufgrund der Anwendung der langfristigen Garantien und Übergangs
maßnahmen. 

C0010/R0080 Betrag mit langfristigen Ga
rantien und Übergangsmaß
nahmen — für die Erfül
lung der SCR anrechnungs
fähige Eigenmittel — Tier 3 

Gesamtbetrag der für die Erfüllung der SCR anrechnungsfähigen Eigenmittel (Tier 3), 
berechnet unter Berücksichtigung der versicherungstechnischen Rückstellungen ein
schließlich der Anpassungen aufgrund der langfristigen Garantien und Übergangs
maßnahmen. 

C0020/R0080 Ohne Übergangsmaßnahme 
bei versicherungstech
nischen Rückstellungen — 
für die Erfüllung der SCR 
anrechnungsfähige Eigen
mittel — Tier 3 

Gesamtbetrag der für die Erfüllung der SCR (Tier 3) anrechnungsfähigen Eigenmittel, 
berechnet unter Berücksichtigung der versicherungstechnischen Rückstellungen ohne 
Anpassung aufgrund des vorübergehenden Abzugs bei versicherungstechnischen 
Rückstellungen, jedoch unter Beibehaltung der Anpassungen aufgrund der Volatili
tätsanpassung und der Matching-Anpassung. 

Falls keine Anwendung des vorübergehenden Abzugs bei versicherungstechnischen 
Rückstellungen Angabe des gleichen Betrags wie unter C0010.

DE 5.5.2023 Amtsblatt der Europäischen Union L 120/1255



 

ELEMENT HINWEISE 

C0030/R0080 Auswirkung der Übergangs
maßnahme bei versiche
rungstechnischen Rückstel
lungen — für die Erfüllung 
der SCR anrechnungsfähige 
Eigenmittel — Tier 3 

Höhe der Anpassung der für die Erfüllung der SCR (Tier 3) anrechnungsfähigen 
Eigenmittel aufgrund des vorübergehenden Abzugs bei versicherungstechnischen 
Rückstellungen. 

Dies ist die Differenz zwischen den für die Erfüllung der SCR (Tier 3) anrechnungs
fähigen Eigenmitteln, die unter Berücksichtigung der versicherungstechnischen Rück
stellungen ohne Anwendung des vorübergehenden Abzugs bei versicherungstech
nischen Rückstellungen berechnet wurden, und den für die Erfüllung der SCR (Tier 
3) anrechnungsfähigen Eigenmitteln, die mit den versicherungstechnischen Rückstel
lungen mit langfristigen Garantien und Übergangsmaßnahmen berechnet wurden. 

C0040/R0080 Ohne Übergangsmaßnahme 
beim Zinssatz — für die 
Erfüllung der SCR anrech
nungsfähige Eigenmittel — 
Tier 3 

Gesamtbetrag der für die Erfüllung der SCR (Tier 3) anrechnungsfähigen Eigenmittel, 
berechnet unter Berücksichtigung der versicherungstechnischen Rückstellungen ohne 
Anpassung aufgrund der vorübergehenden Anpassung der maßgeblichen risikofreien 
Zinskurve, jedoch unter Beibehaltung der Anpassungen aufgrund der Volatilitäts
anpassung und der Matching-Anpassung. 

Falls keine Anwendung der vorübergehenden Anpassung der maßgeblichen risiko
freien Zinskurve Angabe des gleichen Betrags wie unter C0020. 

C0050/R0080 Auswirkung der Übergangs
maßnahme beim Zins
satz — für die Erfüllung 
der SCR anrechnungsfähige 
Eigenmittel — Tier 3 

Höhe der Anpassung der für die Erfüllung der SCR (Tier 3) anrechnungsfähigen 
Eigenmittel aufgrund der vorübergehenden Anpassung der maßgeblichen risikofreien 
Zinskurve. 

Dies ist die Differenz zwischen den für die Erfüllung der SCR (Tier 3) anrechnungs
fähigen Eigenmitteln, die unter Berücksichtigung der versicherungstechnischen Rück
stellungen ohne vorübergehende Anpassung der maßgeblichen risikofreien Zinskurve 
berechnet wurden, und den für die Erfüllung der SCR (Tier 3) anrechnungsfähigen 
Eigenmitteln, die mit den unter C0020 angegebenen versicherungstechnischen Rück
stellungen berechnet wurden. 

C0060/R0080 Ohne Volatilitätsanpassung 
und ohne andere Über
gangsmaßnahmen — für 
die Erfüllung der SCR an
rechnungsfähige Eigenmit
tel — Tier 3 

Gesamtbetrag der für die Erfüllung der SCR (Tier 3) anrechnungsfähigen Eigenmittel, 
berechnet unter Berücksichtigung der versicherungstechnischen Rückstellungen ohne 
Anpassungen aufgrund des vorübergehenden Abzugs bei versicherungstechnischen 
Rückstellungen, der vorübergehenden Anpassung der maßgeblichen risikofreien Zins
kurve und der Volatilitätsanpassung, jedoch unter Beibehaltung der Anpassungen 
aufgrund der Matching-Anpassung. 

Falls keine Anwendung der Volatilitätsanpassung Angabe des gleichen Betrags wie 
unter C0040. 

C0070/R0080 Auswirkung einer Verringe
rung der Volatilitätsanpas
sung auf null — für die 
Erfüllung der SCR anrech
nungsfähige Eigenmittel — 
Tier 3 

Höhe der Anpassung der für die Erfüllung der SCR (Tier 3) anrechnungsfähigen 
Eigenmittel aufgrund der Anwendung der Volatilitätsanpassung. Dieser Betrag muss 
die Auswirkung einer Verringerung der Volatilitätsanpassung auf null widerspiegeln. 

Dies ist die Differenz zwischen den für die Erfüllung der SCR (Tier 3) anrechnungs
fähigen Eigenmitteln, die unter Berücksichtigung der versicherungstechnischen Rück
stellungen ohne Volatilitätsanpassung und andere Übergangsmaßnahmen berechnet 
wurden, und den für die Erfüllung der SCR (Tier 3) anrechnungsfähigen Eigenmitteln, 
die mit den unter C0040 angegebenen versicherungstechnischen Rückstellungen be
rechnet wurden. 

C0080/R0080 Ohne Matching-Anpassung 
und ohne alle anderen 
Übergangsmaßnahmen — 
für die Erfüllung der SCR 
anrechnungsfähige Eigen
mittel — Tier 3 

Gesamtbetrag der für die Erfüllung der SCR (Tier 3) anrechnungsfähigen Eigenmittel, 
berechnet unter Berücksichtigung der versicherungstechnischen Rückstellungen ohne 
langfristige Garantien. 

Falls keine Anwendung der Matching-Anpassung Angabe des gleichen Betrags wie 
unter C0060.
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C0090/R0080 Auswirkung einer Verringe
rung der Matching-Anpas
sung auf null — für die 
Erfüllung der SCR anrech
nungsfähige Eigenmittel — 
Tier 3 

Höhe der Anpassung der anrechnungsfähigen Eigenmittel zur Erfüllung der SCR (Tier 
3) aufgrund der Anwendung der Matching-Anpassung. Dieser Betrag muss die Aus
wirkung einer Verringerung der Volatilitätsanpassung und der Matching-Anpassung 
auf null einbeziehen. 

Dies ist die Differenz zwischen den für die Erfüllung der SCR (Tier 3) anrechnungs
fähigen Eigenmitteln, die unter Berücksichtigung der versicherungstechnischen Rück
stellungen ohne Matching-Anpassung und ohne alle anderen Übergangsmaßnahmen 
berechnet wurden, und den für die Erfüllung der SCR (Tier 3) anrechnungsfähigen 
Eigenmitteln, die mit den unter C0060 angegebenen versicherungstechnischen Rück
stellungen berechnet wurden. 

C0100/R0080 Auswirkung aller langfristi
gen Garantien und Über
gangsmaßnahmen — für 
die Erfüllung der SCR an
rechnungsfähige Eigenmit
tel — Tier 3 

Höhe der Anpassung der für die Erfüllung der SCR (Tier 3) anrechnungsfähigen 
Eigenmittel aufgrund der Anwendung der langfristigen Garantien und Übergangs
maßnahmen. 

C0010/R0090 Betrag mit langfristigen Ga
rantien und Übergangsmaß
nahmen — SCR 

Gesamtbetrag der SCR, berechnet unter Berücksichtigung der versicherungstech
nischen Rückstellungen einschließlich der Anpassungen aufgrund der langfristigen 
Garantien und Übergangsmaßnahmen. 

C0020/R0090 Ohne Übergangsmaßnahme 
bei versicherungstech
nischen Rückstellungen — 
SCR 

Gesamtbetrag der SCR, berechnet unter Berücksichtigung der versicherungstech
nischen Rückstellungen ohne Anpassung aufgrund des vorübergehenden Abzugs 
bei versicherungstechnischen Rückstellungen, jedoch unter Beibehaltung der Anpas
sungen aufgrund der Volatilitätsanpassung und der Matching-Anpassung. 

Falls keine Anwendung des vorübergehenden Abzugs bei versicherungstechnischen 
Rückstellungen Angabe des gleichen Betrags wie unter C0010. 

C0030/R0090 Auswirkung der Übergangs
maßnahme bei versiche
rungstechnischen Rückstel
lungen — SCR 

Höhe der Anpassung der SCR aufgrund der Anwendung des vorübergehenden Ab
zugs bei versicherungstechnischen Rückstellungen. 

Dies ist die Differenz zwischen der SCR, die unter Berücksichtigung der versiche
rungstechnischen Rückstellungen ohne Anwendung des vorübergehenden Abzugs bei 
versicherungstechnischen Rückstellungen berechnet wurde, und der SRC, die mit den 
versicherungstechnischen Rückstellungen mit langfristigen Garantien und Übergangs
maßnahmen berechnet wurde. 

C0040/R0090 Ohne Übergangsmaßnahme 
beim Zinssatz — SCR 

Gesamtbetrag der SCR, berechnet unter Berücksichtigung der versicherungstech
nischen Rückstellungen ohne Anpassung aufgrund der vorübergehenden Anpassung 
der maßgeblichen risikofreien Zinskurve, jedoch unter Beibehaltung der Anpassungen 
aufgrund der Volatilitätsanpassung und der Matching-Anpassung. 

Falls keine Anwendung der vorübergehenden Anpassung der maßgeblichen risiko
freien Zinskurve Angabe des gleichen Betrags wie unter C0020. 

C0050/R0090 Auswirkung der Übergangs
maßnahme beim Zins
satz — SCR 

Höhe der Anpassung der SCR aufgrund der Anwendung der vorübergehenden An
passung der maßgeblichen risikofreien Zinskurve. 

Dies ist die Differenz zwischen der SCR, berechnet unter Berücksichtigung der ver
sicherungstechnischen Rückstellungen ohne vorübergehende Anpassung der maßgeb
lichen risikofreien Zinskurve und der SCR, berechnet anhand der versicherungstech
nischen Rückstellungen ohne Übergangsmaßnahme gemäß Meldung unter C0020.
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C0060/R0090 Ohne Volatilitätsanpassung 
und ohne andere Über
gangsmaßnahmen — SCR 

Gesamtbetrag der SCR, berechnet unter Berücksichtigung der versicherungstech
nischen Rückstellungen ohne Anpassungen aufgrund des vorübergehenden Abzugs 
bei versicherungstechnischen Rückstellungen, der vorübergehenden Anpassung der 
maßgeblichen risikofreien Zinskurve und der Volatilitätsanpassung, jedoch unter 
Beibehaltung der Anpassungen aufgrund der Matching-Anpassung. 

Falls keine Anwendung der Volatilitätsanpassung Angabe des gleichen Betrags wie 
unter C0040. 

C0070/R0090 Auswirkung einer Verringe
rung der Volatilitätsanpas
sung auf null — SCR 

Höhe der Anpassung der SCR aufgrund der Anwendung der Volatilitätsanpassung. 
Dieser Betrag muss die Auswirkung einer Verringerung der Volatilitätsanpassung auf 
null widerspiegeln. 

Dies ist die Differenz zwischen der SCR, die unter Berücksichtigung der versiche
rungstechnischen Rückstellungen ohne Volatilitätsanpassung und andere Übergangs
maßnahmen berechnet wurde, und der SRC, die mit den unter C0040 angegebenen 
versicherungstechnischen Rückstellungen berechnet wurde. 

C0080/R0090 Ohne Matching-Anpassung 
und ohne alle anderen 
Übergangsmaßnahmen — 
SCR 

Gesamtbetrag der SCR, berechnet unter Berücksichtigung der versicherungstech
nischen Rückstellungen ohne langfristige Garantien. 

Falls keine Anwendung der Matching-Anpassung Angabe des gleichen Betrags wie 
unter C0060. 

C0090/R0090 Auswirkung einer Verringe
rung der Matching-Anpas
sung auf null — SCR 

Höhe der Anpassung der SCR aufgrund der Anwendung der Matching-Anpassung. 
Dieser Betrag muss die Auswirkung einer Verringerung der Volatilitätsanpassung und 
der Matching-Anpassung auf null einbeziehen. 

Dies ist die Differenz zwischen der SCR, die unter Berücksichtigung der versiche
rungstechnischen Rückstellungen ohne Matching-Anpassung und all die anderen 
Übergangsmaßnahmen berechnet wurde, und der SRC, die mit den unter C0060 
angegebenen versicherungstechnischen Rückstellungen berechnet wurde. 

C0100/R0090 Auswirkung aller langfristi
gen Garantien und Über
gangsmaßnahmen — SCR 

Höhe der Anpassung der SCR aufgrund der Anwendung der langfristigen Garantien 
und Übergangsmaßnahmen. 

C0010-C0100/ 
R0120 

Mit langfristigen Garantien 
und Übergangsmaßnah
men — Quote der Sol
venzkapitalanforderung 

Quote der Solvenzkapitalanforderung, berechnet unter Berücksichtigung der versiche
rungstechnischen Rückstellungen gemäß R0010 jeder Spalte 

Gesamtbetrag der für die Erfüllung der Solvenzkapitalanforderung („SCR“) anrech
nungsfähigen Eigenmittel (R0050), geteilt durch den Gesamtbetrag der SCR (R0090) 
jeder Spalte. 

C0010-C0100/ 
R0130 

Betrag mit langfristigen Ga
rantien und Übergangsmaß
nahmen — Quote der 
Mindestkapitalanforderung 

Quote der Mindestkapitalanforderung, berechnet unter Berücksichtigung der versiche
rungstechnischen Rückstellungen gemäß R0010 jeder Spalte 

Gesamtbetrag der für die Erfüllung der MCR anrechnungsfähigen Eigenmittel 
(R0100), geteilt durch den Gesamtbetrag der MCR (R0110) jeder Spalte.
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